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1 Anlass und Vorgehen 

 

Die Gemeinde Karlsbad beabsichtigt für die fast vollständig bebaute innerörtliche Fläche im 

Bereich Spielberger Straße/ Römerstraße/Alemannenstraße den vom Bundesverwaltungsge-

richt für nichtig erklärten Bebauungsplan neu aufzustellen. 

Wesentliche Ziele der Planung sind es, das bestehende Allgemeine Wohngebiet in den rück-

wärtigen Bereichen dem Charakter entsprechend zu sichern, aber auch, Nutzungen und Bau-

vorhaben insbesondere auch entlang der Spielberger Straße zu ermöglichen. Auf den bisher 

nur im rückwärtigen Teil mit Wohngebäuden bebauten Grundstücke entlang der Spielberger 

Straße soll eine Nachverdichtung ermöglicht werden 

Es soll ein Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a 

BauGB aufgestellt werden. Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst ca. 3,5 ha. 

Hierbei ist auch der besondere Artenschutz nach § 44 BNatSchG abzuarbeiten, der bestimmte 

Verbote der Beeinträchtigung europarechtlich besonders und streng geschützter Arten bzw. 

ihrer Lebensstätten beinhaltet. 

Zur Prüfung der Artenschutzbelange wurde das Plangebiet hinsichtlich potenzieller Habi-

tatstrukturen - mit Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Vertreter artenschutzrecht-

lich relevanter Tierarten (Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie, europäische Vogelarten nach 

Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie) - untersucht. 

Im Rahmen der Vorprüfung wird auf Grundlage einer Gebietsbegehung beurteilt, inwieweit bei 

Umsetzung der Planung artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen sind.  
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Es wurde eine Geländebegehung am 16.04.2020 durchgeführt, an einem sonnigen, warmen, 

trockenen und windstillen Tag mit Temperaturen von ca. 19°C. Zum Zeitpunkt der Begehung 

war der Baumbestand noch unbelaubt und gut einsehbar. 

Im Plangebiet liegen bereits bebaute Privatgrundstücke, die nicht grundlos betreten werden 

können. Solange keine konkreten Bauabsichten vorliegen, liegt auch kein zwingender Grund 

für artenschutzrechtliche Untersuchungen vor. Die Grundstücke waren aber überwiegend von 

außerhalb einsehbar. Zudem erfolgte eine Luftbildauswertung. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ist unmittelbar kein Abbruch von Gebäuden verbun-

den. Der Gebäudebestand wurde daher nicht eingehender hinsichtlich des Quartierpotenzials 

bzw. Einflugmöglichkeiten für höhlen- und gebäudebewohnende Vogel- und Fledermausarten 

untersucht. 

Von einer flächendeckenden Untersuchung oder Kartierung des Plangebiets kann auch des-

halb abgesehen werden, da nicht absehbar ist, wann welche Gebäude in welcher Art und 

Weise ersetzt oder umgenutzt oder Baulücken bebaut werden. Die Untersuchungen können 

bereits nach wenigen Jahren veraltet sein und zu falschen Schlussfolgerungen führen. Es liegt 

in der Verantwortung der Bauherren, die Vorgaben des § 44 BNatSchG zu befolgen. 

 

 

 

Abb. 1 Entwurf Bebauungsplan, Stand 02.05.2022 
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Abb. 2 Luftbild mit Geltungsbereich (Quelle: LUBW) 

 

 

2 Gebietsbeschreibung 

 

Das Planungsgebiet ist ca. 3,5 ha groß und weitgehend bebaut; vorherrschend ist eine Wohn-

nutzung. Es befindet sich am südlichen Ortsausgang von Langensteinbach, westlich der Spiel-

berger Straße, gegenüber dem Freibad. Im Norden, Osten und Süden grenzt es an vorhan-

dene Bebauung, im Westen an die freie Landschaft. 

Das Gebiet ist weitestgehend mit Wohngebäuden bebaut, vereinzelt befinden sich noch Wirt-

schaftsgebäude (Scheunen). Die nicht bebauten Grundstücke und Grundstücksteilflächen 

sind im Wesentlichen als typische Hausgärten (Zier- und Nutzgarten) angelegt, teilweise mit 



Artenschutzrechtliche Vorprüfung 
Bebauungsplan „Badwiesen“ in Karlsbad-Langensteinbach 5 

 
 
 

 
P 1333 

 

 

Obstbaumbestand. Drei Grundstücke im nördlichen Teil des Plangebietes sind noch unbebaut 

(am Fischerweg und am Römerweg). 

Die Grünstrukturen mit Baumbestand liegen vorwiegend in den rückwärtigen Bereichen. Her-

vorzuheben sind ein großer Wallnussbaum auf Flst-Nr. 487/2 (Römerstr. 14) und eine erhal-

tenswerte Sommerlinde auf Flurstück 493 (Spielberger Str. 28). Vor den Gebäuden an der 

Spielberger Straße sind Grün- und Abstandflächen mit intensiv genutzten Ziergärten und ver-

siegelte Zufahrten vorhanden. Das Planungsgebiet ist durch Lärm der Spielberger Straße und 

der Freizeitnutzung des Freibads vorbelastet. 

Das Plangebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord im Naturraum Schwarzwald-Rand-

platten. Es liegen keine FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete in der Umgebung des Pla ge-

schützte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 LNatSchG sowie FFH-Lebensraumtypen 

kommen im Plangebiet oder angrenzend nicht vor. Im Plangebiet liegen keine Streuobstbe-

stände, die gemäß dem neuen § 33a NatSchG geschützt sind. Wildtierkorridore des General-

wildwegeplans, Verbundflächen gemäß Fachplan landesweiter Biotopverbund und Habitatpo-

tenzialflächen gem. Zielartenkonzept (ZAK BW) sind nicht betroffen. 

 

 

 

3 Ergebnisse 

3.1 Vögel 

Alle europäischen Vogelarten fallen unter den besonderen Artenschutz nach § 44 BNatschG. 

Zu erwarten ist, dass im Plangebiet häufige, anspruchslose und ungefährdete synanthrope1 

Singvogelarten der Siedlungsbereiche vorrangig Nahrung suchen und teilweise auch brüten. 

Es sind lediglich Einzelvorkommen bzw. wenige Reviere weit verbreiteter und häufiger Vogel-

arten der Gehölzbestände in Siedlungen zu erwarten, wie z. B. Amsel, Grünling, Girlitz oder 

Mönchsgrasmücke. Aus der Gilde der Gebäudebrüter sind zahlreiche Nistplätze des Haus- 

sperlings zu vermuten. Vorkommen von Vogelarten mit naturschutzfachlich herausgehobener 

Bedeutung sind aufgrund der Lage und Struktur des Plangebietes jedoch auszuschließen. Das 

Plangebiet stellt auch kein essenzielles Nahrungshabitat für Vögel dar. 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nicht ausgelöst, wenn Rodungs-

arbeiten im Winter außerhalb der Vogelbrutsaison erfolgen. Vor dem Hintergrund der kleinräu-

migen und geringfügigen potenziellen Eingriffe wird die ökologische Funktion der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Für die ungefährdeten und noch relativ häufigen Arten wird angesichts ihrer landesweiten und 

regionalen Verbreitung und weiträumig vorhandenen geeigneten Lebensräumen ein günstiger 

Erhaltungszustand angenommen. In der vorhabenbezogenen Beurteilung der Entfernung oder 

teilweisen Entfernung von Gehölzbeständen, die unter den Vögeln ausschließlich häufigen 

Gehölzbrütern als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen, plädieren TRAUTNER et al. (2015), 

diese nicht als verbotsrelevant im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG einzustufen. 

 

 

                                                
1  den menschlichen Siedlungsbereich nutzend 
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3.2 Fledermäuse 

Das Plangebiet kommt als Lebensraum für Fledermausarten nur bedingt in Betracht. Gebäude 

und alte Bäume stellen potenzielle Lebensstätten von Fledermäusen dar. Möglich ist insbe-

sondere das Vorkommen von Fledermausarten, die ihre Quartiere im unmittelbaren Umfeld 

des Menschen suchen (anthropophile Fledermausarten). Dazu zählen Zwergfledermaus, Gro-

ßes Mausohr, Breitflügelfledermaus und Bartfledermaus.  

Die häufig beleuchteten Freiflächen werden allenfalls als nicht essenzielles Jagdhabitat von 

Fledermäusen genutzt. Die grundsätzliche Eignung des Gebietes als Jagdhabitat wird nicht 

beeinträchtigt. Leitlinien für Fledermausflugrouten sind durch die Aufstellung des Bebauungs-

plans nicht tangiert. 

Solange keine potenziellen Quartierbäume gefällt oder Gebäude mit Quartierpotential abge-

rissen werden, ergibt sich durch den Bebauungsplan keine unmittelbare Betroffenheit von Fle-

dermäusen. Hinweise auf größere oder regelmäßig genutzte Quartiere (Winterquartier, Wo-

chenstube) liegen nicht vor. Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass einzelne Tiere (zumeist 

die Zwergfledermaus als häufigste Gebäude bewohnende Fledermausart) die Gebäude als 

Quartierplatz nutzen (z. B. kurzfristig als Zwischenquartier). Hierbei handelt es sich dann aber 

nicht um eine essentielle Lebensstätte wie zum Beispiel ein traditionelles Winterquartier son-

dern nur um ein sporadisch genutztes Quartier einzelner Individuen. Fledermäuse nutzen in 

der Regel mehrere Quartiere und wechseln diese häufig. Der Verlust eines einzelnen potenti-

ellen Quartieres verschlechtert die ökologische Funktion der Lebens- und Fortpflanzungsstät-

ten im räumlichen Zusammenhang demnach nicht. Der Verbotstatbestand „Beschädigung o-

der Zerstörung von Lebensstätten“ (§ 44 (1), Nr. 3 BNatSchG) wird in diesem Falle nicht erfüllt. 

Bei einer Gebäudekontrolle vor Abbruch und einer Winterfällung potenzieller Quartierbäume 

(zeitliches Fällverbot) wird ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für Fledermäuse ausge-

schlossen. 

 

 

3.3 Reptilien 

Ein mögliches Vorkommen von Reptilien, insbesondere der Zauneidechse (Lacerta agilis) ist 

grundsätzlich möglich, da Zauneidechsen in Karlsbad weit verbreitet sind und auch innerstäd-

tisch vorkommen können (z. B. auch in Hausgärten). 

Die isolierte Lage im Siedlungsbestand ohne Verbindung zu weiteren Habitatflächen oder Aus-

breitungslinien und Hauskatzen als Prädatoren, sprechen gegen ein (größeres) Vorkommen 

von Zauneidechsen. Andererseits ist ein Vorkommen von Einzeltieren in Hausgärten nicht völ-

lig ausgeschlossen, wenn dort essentielle Lebensraumstrukturen vorhanden sind (z. B. Stein-

haufen, Totholz am Boden, Eiablageplätze), die Reptilienarten als Tagesverstecke, Überwin-

terungsquartiere und zur Fortpflanzung dienen können. 

Selbst wenn Einzeltiere sporadisch in den von möglichen Baumaßnahmen betroffenen Grund-

stücksbereichen auftreten können, sind keine höheren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten anzu-

nehmen. Daher werden aktuell weder Fortpflanzungs- und Ruhestätten als betroffen einge-

stuft, eine erhebliche Störung von Eidechsen erwartet, noch ein signifikant erhöhtes Tötungs-

risiko unterstellt. 
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3.4 Sonstige Arten 

Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten wie z. B. Amphibien, Libellen oder 

streng geschützte Säugetierarten sind aus gutachterlicher Sicht aufgrund der Lage des Ein-

griffsbereichs außerhalb des Verbreitungsgebietes der Arten, des Mangels geeigneter Habi-

tate und Strukturen oder fehlender Nahrungspflanzen im Plangebiet nicht anzunehmen. 

Gleiches gilt für Pflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie. Aufgrund allgemeiner Erwägun-

gen, der landesweiten Verbreitung, der artspezifischen Standortansprüche und/oder der vor-

handenen Nutzungen ist ein Vorkommen dieser Arten auszuschließen. 

Streng geschützte, jedoch nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Arten, sind aus-

zuschließen und wurden nicht nachgewiesen. Ebenso ergaben die Übersichtsbegehungen 

keine Hinweise auf seltene und nur national geschützte Heuschrecken oder andere Arten, 

andere wertgebende Arten (Rote Liste) oder FFH-Anhang II-Arten. 

 

 

 

4 Maßnahmenhinweise 

 

V 1 Rodungsarbeiten 

Baubedingte Tötungen von Vögeln oder die Zerstörung von Nestern werden durch eine Bau-

feldfreimachung und Rodung der Gehölze außerhalb der Vogelbrutsaison (März-August) bzw. 

innerhalb der gesetzlich erlaubten Fristen (1. Oktober bis 28. Februar) vermieden.  

Fällungen potenzieller Fledermaus-Quartierbäume mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD) 

> 30 cm müssen in den Wintermonaten (d.h. von November bis März) bei Frosttemperaturen 

erfolgen, um eine Tötung von Tieren in möglichen Ruhestätten zu vermeiden. Alternativ kön-

nen die Fällungen nach vorheriger Inspektion durch einen Fledermausspezialisten durchge-

führt werden.  
 
 

V 2 Gebäudeabbruch 

Gebäudeabbrüche dürfen nur im Zeitraum 1. November bis 28. Februar erfolgen, um Tötungen 

von Gebäudebrütern (Vögel) und Fledermäusen zu vermeiden. Bezüglich Fledermäuse muss 

vor Abbruchbeginn eine Gebäudeuntersuchung durch einen Fachgutachter und bei Ver-

dachtsfällen ggf. eine Ausflugkontrolle direkt vor dem Abbruch des Gebäudes vorgenommen 

werden. Sollte sich dabei herausstellen, dass sich ein Quartier in oder an dem Gebäude be-

findet, ist das weitere Vorgehen mit der Naturschutzbehörde zu besprechen. 

 

 

V 3 Außenbeleuchtungen 

Durch Beleuchtungseinrichtungen können raumwirksame Lichtemissionen in bislang unge-

störte Bereiche im Umfeld ausgehen. Diese können zu erheblichen Beeinträchtigungen insbe-

sondere für die Artengruppen der Fledermäuse und der nachtaktiven Insekten führen.  

Gemäß dem neuen § 21 NatSchG sind Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Be-

leuchtung im Außenbereich sind zu vermeiden. Neu errichtete Beleuchtungsanlagen an 
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öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind mit einer den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik entsprechenden insektenfreundlichen Beleuchtung auszustatten. 

Es sind insektenfreundliche LED-Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von max. 3.000 Kelvin 

oder Natrium-Niederdrucklampen zu verwenden, da diese durch ihren engen Spektralbereich 

von Insekten schlechter wahrgenommen werden. Die Leuchten müssen - um auf nachtaktive 

Tiere minimierend wirken zu können - so konstruiert sein, dass der Leuchtpunkt möglichst weit 

in den Beleuchtungskörper integriert ist (sog. „Full-cut-off-Leuchten“) und dass eine Eindringen 

von Insekten in den Leuchtkörper unterbunden wird. Die Abstrahlrichtung muss unten gerichtet 

sein (kein Streulicht) und es darf keine permanente nächtliche Außenbeleuchtung erfolgen. 

 

 

V 4 Schottergärten 

Gemäß dem neuen § 21a NatSchG sind Gartenanlagen insektenfreundlich zu gestalten und 

Gartenflächen vorwiegend zu begrünen. Schottergärten sind nicht zulässig. Gartenflächen sol-

len ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

 

 

 

5 Fazit 

 

Durch den Bebauungsplan „Badwiesen“ in Karlsbad-Langensteinbach sind keine besonderen 

artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. Weitere artenschutzrechtliche Untersuchungen 

sind nicht erforderlich. Nach fachgutachterlicher Einschätzung werden weder bei streng ge-

schützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch bei europäischen Vogelarten Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt, wenn bei Baumfällungen und Gebäude-

abbrüchen durch die genannten Maßnahmenhinweise ausgeschlossen wird, dass Tiere in po-

tenziellen Quartieren getötet werden.  

Eine insektenfreundliche Beleuchtung mit möglichst zielgerichteter Ausleuchtung, geringst-

möglicher Abstrahlung in die Umgebung und Abschaltung wird empfohlen. 

Gemäß dem neuen § 21a NatSchG sind Gartenanlagen insektenfreundlich zu gestalten und 

Gartenflächen vorwiegend zu begrünen. Schottergärten sind nicht zulässig. Gartenflächen sol-

len ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

 

 

 

Altlußheim, den 05.05.2021 

 

Thomas Senn 
Dipl.-Ing., Landschaftsplaner 
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